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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Richter- und 
Staatsanwältegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz (ThürRiStAG) vom 
14. Dezember 2018 (GVBI. S. 677) ist am 1. Januar 2019 in Kraft ge-
treten. § 7 ThürRiStAG enthält Vorgaben für die Erstellung von Beurtei-
lungen der Richter und Staatsanwälte, wobei die oberste Dienstbehör-
de nach § 7 Abs. 6 Satz 1 ThürRiStAG ermächtigt ist, die Ausgestaltung 
des Beurteilungswesens, insbesondere Zeitpunkte, Anlässe und Inhalte 
der Beurteilungen sowie Einzelheiten des Beurteilungsverfahrens, durch 
Rechtsverordnung zu regeln.

Mit Urteil vom 7. Juli 2021, Aktenzeichen: 2 C 2.21, entschied das Bun-
desverwaltungsgericht, dass die grundlegenden Vorgaben für die Er-
stellung von dienstlichen Beurteilungen angesichts der Bedeutung von 
dienstlichen Beurteilungen für die allein nach Maßgabe des Artikels 33 
Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland zu tref-
fenden Auswahlentscheidungen in Rechtsnormen geregelt werden müs-
sen. Der Gesetzgeber hat das System - Regelbeurteilungen oder An-
lassbeurteilungen - sowie die Bildung eines Gesamturteils vorzugeben. 
Weitere Einzelheiten, wie etwa der Rhythmus von Regelbeurteilungen, 
der Inhalt der zu beurteilenden Einzelmerkmale von Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung, der Beurteilungsmaßstab oder Vorgaben 
für die Vergabe der höchsten und der zweithöchsten Note als Richtwer-
te, können hingegen Rechtsverordnungen überlassen bleiben.

Während die übrigen grundlegenden Vorgaben der zuvor genannten 
bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung in der derzeitigen Fas-
sung des § 7 ThürRiStAG enthalten sind, ist die Bildung eines Gesamt-
urteils nicht geregelt. Da die Regelung dieser Vorgabe jedoch nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nunmehr zwingend 
dem Gesetzgeber obliegt, bedarf es einer diesbezüglichen Änderung 
des Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes. In diesem Zusam-
menhang wird klargestellt, dass das Gesamturteil unter Berücksichti-
gung aller Einzelmerkmale gebildet wird.

B. Lösung

Erlass eines Änderungsgesetzes

C. Alternativen 

Keine
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D. Kosten 

Keine

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Keller
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 7. Dezember 2021

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Richter- und Staats-
anwältegesetzes"

mit der Bitte um Bratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen am 
15./16./17. Dezember 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Erstes Gesetz 

zur Änderung des Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 7 Abs. 1 des Thüringer Richter- und Staatsanwältege-
setzes vom 14. Dezember 2018 (GVBI. S. 677) wird nach 
Satz 1 folgender Satz eingefügt:

"Die Beurteilung schließt mit einem Gesamturteil, das auf 
der Berücksichtigung aller Einzelmerkmale beruht."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.



5

Drucksache 7/4519Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Begründung:

A. Allgemeines

Mit dem Änderungsgesetz wird das Thüringer Richter- und Staatsan-
wältegesetz vom 14. Dezember 2018 (GVBI. S. 677) aufgrund des Ur-
teils des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2021, Aktenzeichen: 
2 C 2.21, geändert.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1

Die mit dem neu eingefügten Satz vorgenommene Aufnahme der Re-
gelung dient der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts. Nach dessen vorgenannten Urteil vom 7. Juli 2021 müs-
sen die grundlegenden Vorgaben für die Erstellung von dienstlichen 
Beurteilungen angesichts der Bedeutung von dienstlichen Beurteilun-
gen für die allein nach Maßgabe des Artikels 33 Abs. 2 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland zu treffenden Auswahlent-
scheidungen in Rechtsnormen geregelt werden. Der Gesetzgeber hat 
das System - Regelbeurteilungen oder Anlassbeurteilungen - sowie die 
Bildung eines Gesamturteils vorzugeben. Weitere Einzelheiten, wie etwa 
der Rhythmus von Regelbeurteilungen, der Inhalt der zu beurteilenden 
Einzelmerkmale von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, der 
Beurteilungsmaßstab oder Vorgaben für die Vergabe der höchsten und 
der zweithöchsten Note als Richtwerte, können hingegen Rechtsverord-
nungen überlassen bleiben.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme der Regelung, dass ein Gesamt-
urteil zu bilden ist, wird zudem klargestellt, dass das Gesamturteil unter 
Berücksichtigung aller Einzelmerkmale gebildet wird.

Zu Artikel 2

Mit dieser Bestimmung wird das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes 
geregelt.



2. Vom Einbringer übersandte Daten

Rechtsanwaltskammer Thüringen
Thüringer Richterbund
Verband der Sozialrichterinnen und Sozialrichter Thüringens
Verein der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.
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FormbtgtUzurpatßrtörhebunä . '

n^ch § 5 Abs, 1 des Thürtnaer BetöiHgtontransparenzdokutnöntationsg&setzes

Jede natürliche oder Juristische Person, dl6 sich mit einem schriftlicher Beitrag .an einem
Geaetzge&u^gsverf^hron 'beleiiigi haL i$E nach dem Thünnger
Beteiligt^ntransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiIdokG) verpflichtet, • die naöhfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. .

,Die. InTormationen der folgenden FeEder 1 .bis 6 werden in jedem Fall als verpfttchtencte
Mindestinforrtiationen g^mäß g 5 Abs, 1 ThürBeteiidokG in der BeteiliglentransparepzdQkumentation
veröffe'ntifchE. thr inhajtllcher .BeiErag wird zusätzlich nuf dann auf den intemetselten des

• Thüringer Landtags veröffentlich wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertefien.

ßlUe gut fesertfch ausfülfen und iUsammen mit der SlöHungnahme sentfBnl

Zu weiohsm Gesetze ntwyrf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des GesQtz^nlwurfs)? ' "

Änderung des Thüringer Richter" und StaatsanwälSegesetz@$

1.

?.

Haben Sie sich als Vertreter e!nar juristischen Person geäußert, d, h, ais Vertreter einsr
Vereinigung naiiifiicher Personen.oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffeniliche Anstalt, KorpBrschafi dss öffentfEchen Rechts, S(!9ung dös
iiffenliiohen Rechts)?
;§ 5 Abs, 1 Mr. 1,2 ThÜjÖätoitdokG; HftWßfs: Wcnrt nein, tfahn Walter mit FrsQa 2. Wenn ja. dann wflftermlt Ffage 3.)

^ame

Rechtsanwaltekammer Thüringen

3esch^fts- öder Dtenstsdcesse

3traße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostt6!tzahl, Ort

Organisationsform . . •

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bahnhofstraße46

> ,

99004 Erfurt

^abe^ S!e sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privalperson?
äSAb&.1Kr.1.2ThiifBsidIdoy5}

»Jöme /orname

t

Geschäfts- oder Dtei^sfadresse €. Wohnadresse

-llfwels; Angaben zyrWöhnadrtäs^ sind nurerfüfd&iltch, wann kein$ erniera Adresss benannl^vtrd, Die Wohnadresss
^i-d inkslnsm Fali vefötfßnlilchl)

i^aße, Hsiusnummer

ostleitzahl. Ort . [ r •
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3.
Was ist dsr Söhwsrpuntsi Ihrer fnhaltiichen ocTer berufllchsn TättgfkelS?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeterfdqkG)

Aufsicht übe?r Rechtsanwälte

üsben Sie In ffoerft sjühriftiichen Beitrag dio enlworf<?nen Regeiurtgen insgesaml eher

y. • befün/vortet,

L~ . abgelehnt,

L erganzungs' bzw, ärtd&rungsbedürfiig etngeschä{zt7

Bitte fassen Si& kurz die wessfttHchen Inhatte (KörnaussagcO'lhrss schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ fi Abs. .1 Nr. 4 ThürBete!ldo!iG)

5.
Wurden Sie vom Lgndtag gebeten, einen schriRltchQn Beltraö zum Gesetzgebungsvorhabon
einzureißhen? ' . . .• . -.

(§5Ab&.1MLSThü/Betfii!doi<G) . . ' '

JS (Hinweis: weiter mi[ Ffags Q} . nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anla^s haben Sie steh geäußert?

Anhörung des Thüringer Ministerium für Migration, Jusffz und Verbraucherschutz

vom 26.10.2021 - Az. ^000-48töß20-21"63467/2031

!n weEoher Farm haben Sia sich gsäußsrt?

6,

C • psrE'Mafi..

)C per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzleE im Auftrag sines Auftraggebers mit schrifffichen Befträgen •
am-Gesstssebungsverfahren&efeSIJgl? .
{§'5Afas.1Nr.6Th^Botei[dokG} • . . '

C- Ja X nein (weiter mit Präge 7)

Wenn Sfe die Frage S bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftrsggeberi



+49361 6S48B30- Rechtianwattsiommer.Tharlng 16:1€:(n 2021-11-23 3/3

7--

Stimmen Sie einer VerönertUichung Ihres schrlftijchen Beitrages in der
BsteiltQtentfsnsparen^dokumßntetJon'g»?
(§ 5 Abs. 1 SatE 2 Thl'irSeteltdokG). • - . . .'

H ja' •• -• , • t: nein

Mit meiner Unlerschrift versichere ich die Rfctitlskett unü 'VoUständigkelf der Angaben, •
Änderungen in den fnitgeteilten Daten werde ich u'mterzügHch.und unaufgefordert bis zum Abschluss
de$ Gesötzgebungsverfehrens mltteiien. , - .. -

Ort, Datum Untörschr^ ^tWA^^m^ ThHri»^
Erfurt, 23.11.2021

Kö/psrschsfl c^a öffentiichen Rechts-
ct&h;'hd.^6@ 46

9y0<;4 Erfurt
!WünTO1)6.;i^80-Fax6S48'820

ww.v.rak-IiuK-i ringen, de
info@r3l(^hiteringen,de- ,

Dac: Dnkumpnf- wnrrip 7iim 7wprk ripr VprnffpnMirhifnrt in rlpr RTD hparhpii-pt



Rechtsanwaltskammer
Thüringen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Rechtsanwaltskammec Thüringen • Bahnhofstraße 46 • 99084 Erfurt

Thüringer Ministerium für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt

Thüringer Ministerium für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz

18. Nov. 2021
..^^TAnl. ............Ed. ........... Hefl

ßiatts,

Vorab per Fax: 0361/573511888

thr Aktenzeichen Unser Aktenzeichen

Rechtsanwaltskammer Thüringen

Bahnhofstraße 46
99084 Erfurt

Telefon: (0361)65488-0
Telefax; (0361)65488-20

E-Mail: lnfo@rak-thueringen.de
Internet: www.rak-thuerfngen.de

Datum
12.11.2021

Änderung des Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes

Sehr geehrter Herr 

in der vorbezeichneten Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 28.10.2021.

Seitens der .Rechtsanwaltskammer Thüringen bestehen Reine Einwände gegen die
beabsichtigte Gesetzesänderung.

Mit fre,

I.A.

Fndlichen Grüßen

H a u ptg^sehäftsfü h rer

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdo1<umeniLation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs')'?

1 Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d: h. als Vertreter einer
\ Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. 8. Verein, GmbH, AG, eingetragene

l Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
l öffentlichen Rechts)?
, (§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetetidokG; Hinweis: Wenn nein. dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

i Thüringer Richterbund

•l Geschäfts" oder Dienstadresse

i Straße, Hausnummer (oder Postfach)

i Postleitzahl, Ort

)rganisationsform

.andgericht Erfurt

)omplatz 37, 99084 Erfurt

-1 Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildoKG) _^

Name /orname

Geschäfts- oder Dienstadresse a \A/ohnadresse

'(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt O^ohna^e

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



1-4.

5.

' Was s'st der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThüfßeteildoMS)

'Hauen Sie in fhrem schriftfichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,

abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftsg eingeschät.zt?

'Bitte fassen Sie Kurz: die wesentlichen Inhalte (Kern au s sage") Ihres schriWichen BeArages zum

Oesetegebungsverfahren zusammen!
(S S Abs, 1 Nr, 4 ThürßeteildokG)

Wurden Sie von der Landesregterung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum
Gesetzgebungsvorhaben einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

0 ja (Hinweis: weiter mit Frage S) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Antass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

ia

(T
per E~Maii

per Brief

l Haben SSQ sich sls Anwa/tskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit sc^Mch^ Befel^
fam Gesetzgetogsverfahren befeitlgf?
' (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBefeifdokG)

0 ya nein (weiter mit FTage T^

Wenn Sie c/f'e Ffage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren /\uftT%QQebe¥\



Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiljgtentransparenzdokumentationzu?
(g 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

Ja a

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des

Gesetegebungs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum Untersch

ß^)^Z»^< ^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Thüringer Rlchterbund • Domplatz 37 • 99084 Erfurt

•Herrn Minister Dirk Adams
Thüringer Ministerium für Migratioi^
Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt

s b.R. AE. A£ (+i'J 2.\/g,

Jhürtnger Richterbund -Verbartd
der Richter und Staafsanwalte im
Deutschen Richtefbund e.V.
c/o Landgericht Erfurt

Domplatz 37 . ' •
, 89084 Erfurt . •

Tetefon: (0361) 3775. 535
Mail: lnfo@thuerin3er"riGhterbund,de

www.thußrlnger-richterbuntf.de

0. November 2021
info

THURINGRR MlNiSTERiUM FÖHMIGRATION.
„HJSTIZ_L[NQ VERSRAUCHSRSCHÜT2""1

MINISTER

EINGANG 1'UO V. 2021

AK1
^nit tl5r B"*R unn W5:i8re ÖSRföeitufty

.i/'ijAi 2
'..l. JPA GIMF

/<Ä ./t^,

Stellungnahmezum Entwurf des ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer

Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwalte im Landes-

dienst

Sehr geehrter Herr Minister Adams, . ' ,

zum oben .bezeichneten Gesetzesentwurf nimmt der Thüringer Richterbund wie folgt

Stellung: .

l. PrQblemsteIlungen . ...

1. Beurteilungen als .Steuemngsinstrument ...

Prof. Dr. Fabian Wittreck, Universität Münster, hat anlässlich des 73. Deutschen Juris-

tentages zum Thema „Empfehlen sich .Regelungen zur Si.cherung der Unabhängigkeit

der Justiz bei der Besetzung von Richterpositionen?" das Eingangsgutachten erstellt

Darin vertritt er In seiner 6. These die Auffassung: „Das.Beurteilungs" und Beförderungs-

wesen mitsamt den damit einhergehenden informellem Steuerungsmechanismen wird

nicht allein von vielen Richterinnen und Richtern als intransparent, unfair und teilweise

Qleatorisch wghrgenommen, sondern ist in der Tat über weite .Strecken nur'einge-

schränkt geeignet, den Anforderungen einer Besfenauslese (Sv Art. 33 Abs. 2 GG.zu

genügen/' • . ,. ' ...

Dieser Auffassung von Prof. Dr. Wittreck kann sich der Thüringer Richterbund nur an-,

schließen. Sie gibt Anlass, das Beurteilungswesen einschließlich der Zustandigkeit für

Seite 1



Beurteilungen neu zu regeln. Es ist nach fester Überzeugung des Thüringer Rlchterbun-

des praxisfern anzunehmen, dass sämtliche Beurteilungen von Richtern und Staatsan-

walten zumindest in Teilen - bewusst oder unbewusst - nicht subjektiv gefärbt sind., Ins-

besondere bei der Besetzung von Beförderungsstellen wird die Auswahlentscheidyng

durch di? zugrunde liegenden Beurteifungen als den zentralen Entscheidungsgrundla-

gen vorgesteuert.

. Die Subjektivität einer Beurteilung wird nicht dadurch kompensiert, dass es nach dem

neuen Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz einen Gemeinsamen Präsictialraf

und einen Richterwahlausschuss gibt. Denn. der Gemeinsame Präsidiairatund der Rieh"

terwahlausschuss werden durch die der Auswahlentscheiduhg zugrunde .liegenden Be-

urteilungen vor vollendete Tatsachen gestellt. Beide Gremien werden sich über dienstli-

ehe Beurteilungen nicht hinwegsetzen können, Denn sie haben keine eigenen „offiziel-

len" Erkenntnisse. •

Ziel eines überarbeiteten Beurteiluhgswesens mu$s es daher sein, ein valides.Beurtei-

lungssystem zur unparteiischen und sachkundigen Ermittlung und Bewertung von Eig-

nung, Befähigung und fachlicher Leistung der Richterinnen .uncf Richter, Staatsanwältin"

nen und Staatsanwälte.n im Sinne des Art. 33 Abs. 2 <3G als zentrale Grundiage für alle

Auswahlentscheidungen in der Thüringer Justiz zu schaffen.

2. Wesenttichkeitsgrundsatz nach der Rechtsprechung des BVerwG

In den Entscheidungen vom 21 .12.2020 (Az.: 2 B 63/20, Rn. 22 ff.) und 07.07.2021, (Az.:

2 C 2/21 ..Rn,.31 ff.) hat das BVerwG den verfassungsrechtHchen WesentlEchkeits-grund-

sätz,. der auf dem Rechtestaatsprinzip und dem Demokratiegebot beruht, auch für die

Erstellung von dien.stlichen Beurteilungen betont. Danach muss zur Verwirklichung des

grundrechtsgieichen. Rechts aus Art. 33 Abs. 2 GG der G.esetzgeber die für die Erstellung

von Beurteilungen wesentlichen Vorgaben selbst treffen und darf sie nicht dem Hanäoln

und der Entscheidungsmacht der Ekekutive überlassen. Wesentlich in diesem Sinne sind

alle Rege!ungen,.die für die Verwirklichung dieses Rechts erhebliche Bedeutung haben

und sie besonders intenäiv betreffen. • •

11.Lösungen .

1. Wahrung desWesentlichkeitsgrundsatzes ;

a) In der Entscheidung .vom 21.12,2020 hat das BVerwG wegen der. Wahrung de$ We-

sentlichkeit^grundsatzes noch beispielhaft auf §§.54 ff. des bayerische Leistungslauf-

bahngesetzes verwiesen,

Seite 2



Dessen Art 58 (Inhalt der periodischen. Beurteilung und Zwischenbeurteilung) lautet:

„(1) Der Beurteilung ist eine Beschreibung der Aufgaben, die im Beurteiiunöszeitraum
wahrgenommen wurden, voranzusteiien.

(2) Die Beurteilung hat die fachliche Leistung, in Bezug auf die Funktion und im Vergleich
zu den anderen Beamten und Beamtinnen derselben Besoldyngsgmppe der Fachlauf-
bahn und, soweit gebildet, desselben fachlichen Schwerpunkts objektiv darzustellen.und
außerdem von Ei^nung und. Befähigung ein zutreffendes Bild zu geben. ZDie obersten
Dienstbehörden können die Vergleichsgruppe nach Satz 1 durch weitere Kriterien enger
bestimmen. ...

(3) Zu beurteilen ist . ,
1. die fachliche Leistung anhand der Kriterien: ' .
a) Quantität, . . •

,b) Qualität, . , ,

c) Serviceorientierung, insbesondere gegenüber dem Bürger,
d) Zusammenarbeift mit Kollegen und Vorgesetzten, und ,.
e) soweit Beamte und Beämtinnen Führungsaüfgaben wahrnehmen, der Führungser-
folg, •
2. die Eignung anhand der Kriterien:
a) Auffassungsgabe, . . . . . ,

• b) Einsatzbereitschaft, - ...

•e) geistige Beweglichkeit, . : '
d) Entscheidungsfreude und
e) Führuhgspotential, . ...
3, die Befähigung anhand der Kriterien: . •
a) Fachkenntnisse, . .
b) mündliche Ausdrucksfähigkeit, . . '
c) schriftliche Ausdrucksfähigkeit und . .
d) zietorientiertes Verhandlungsgeschick. ,
(4) Die periodische Beurteilung ist mit einer detaillierten Aussage zur Verwendungseig-
nung abzuschließen: 2Sofern eine Verwendung in. Führungspositioneh in Betracht
kommt, ist bei der Verwendungseignung eine differenzierte Aussage zur Führungsquali-
fjkation zu treffen. Schließlich Ist darzulegen, für welche dienstlichen Aufgaben der Be-
amte oder die Beamti'n in Betracht kommt und welche Einschränkungen gegebenenfalls
bestehen. , . .

(5) in der periodischen Beurteilung ist eine Feststellung aufzunehmen, wenn der Beamte
oder die Beamtin für , . ..

1, .die Ausbildungsquaiifizierung,
2. dte modulare Qualifizierung'
in Betracht kommt. . . • . .

(ß) Die nähere Ausge.staltung der Beurteilung wird durch Verwaitungsvorschriften gemäß
Art. 15 BayBG geregelt. 2Dabei können cöe StaatsminEsterieri und der Oberste, Rech-
nuhgshoffür ihren Geschäftsbereich oder Teile davon weitere oder andere Beurteilungs-
kriterien festlegen und eine .vereinfachte Dokumentation der Beurteilung zulassen. 3Die
Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen unter der Aufsicht des Staates ste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können für
ihren Bereich von Abs. 3. abweichend weitere oder andere Beurteilungskriterien. festle-
gen." / ....

Das BVerwG hat zwar in der Entscheidung vom 07.07.2021 die Regelungsdichte ent-

sprechend §§ 54 ff. des bayerischen Leistyngslaufbahngesetzes als nicht zwingend an-

gesehen und ausgeführt, dass wesentlich für dienstliche Beurteilung die Entscheidung.
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über das Beurteifungssystem (Regelbeurteilungen oder bloße Anlassbeurteilungen, ggf.

Letztere als Ausnahme der Erstgenannten) und-die Vorgabe der Bildung des abschlie-

. ßenden Gesamtyrteils unter Würdigung aller Einzelmerkmale sind. Dennoch erachtet der

Thüringer Richterbund die Aufnahme der wesentlichen Beurteilungsknterien zur fachli-

chen Leistung, zur Eignung und zur Befähigung entsprechend Art. 58 Ab.s: 3 des baye"

rischen Leistungslaufbahngesetzes in § 7 ThürRiStAG für vorzugswürdig, weil'dadurch,

der Landtag die Begriffe der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gemäß Art.

33 Abs. 2 GG naher ausfüllt.

. b) Außerdem ist,in § 7 Abs. 2 ThürRiStAG nicht das Verhältnis zwischen Regeibeurtei-

lung und Anlassbeurteilung geklärt, wie es das BVerwG in seiner Entscheidung vom

07.07,2021 für die Landesrichtergesetze fordert. Zur Klarung dieser Frage kann auf § 5

und §6 des Entwurfs der Thüringer Verordnung zur Beurteilung von Richtern und Staats-

anwälten verwiesen werden. Nach dessen § 5 sollen alle 4 Jahre Regejbeurteilungen

erstellt werden, die in der Regel auch allein Grundlage des. Leistungsvergleichs sind,

wohingegen nach § 6 Anlassbeurteiiungen nur aus äen dort genannten besonderen An-

lassen erstellt werden. ' ,

c) fn § 7 ThürRJStAG.wäre auch nach dem vorliegenden Gesetosentwurf entgegen der

Rechtsprechüng des BVerwG in der Entscheidung .vom 07.07.2021 nicht geregelt, wie

das abschließende Gesamturteii unter Würdigung aller .Einzelmerkmale gebildet wird.

Das erfordert nicht nur eine. Regelung, dass die Beurteilung, mit einem Gesamturteil

schließt, wie es .der Gesetzesentwurf vorsieht, sondern eine Regelung über das.Verhält-

nis der Einzdmerkmale zum Gesamturteil. Der Gesetzgeber muss danach insbesondere

regeln, wie das Verhältnis der Notenstufen der Einzelmerkmale zu den Nptenstufen des

Gesamturteils .ist und ggf. ob bestimmte Einzelmerkmalo besonders gewichtet werden

und wenn ja, welche: ....

2. Einrichtung eines BeurteHungsrates

Um das unter 1.1. bezeichnete Problem zu lösen, muss ein solches Beurteilungs-system

geschaffen werden, das eine größere ObjektEvitat und Transparenz bei Auswahlentschei"

düngen gewähriejstet. Dazu.myss bei jedem Präsidialgericht. und jeder Stäatsahwaft-

schaft ein Beurteilungsgremium eingerichtet werden. Durch die Erstellung dienstlicher

Beurteilung durch ein B'eurteilungsgremium wird auch bei denjenigen Bewerbern, die am

Sohluss nicht ausgewählt werden, ein größeres Vertrauen in die Richtigkeit und Zu ver-
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iässigkeit der erstellten Beurteilung und deren Akzeptanz geschaffen. Motivationsver-

luste bei den'unterlegenen Bewerbern werden verringert. Schließlich wird .nach Über"

zeugung des Thüringer Richterbundes durch die Mitwirkung eines Beurteilungsgremi-

ums bei der Erstellung der Beurteilungen auch die Anzahl der Widerspruchsverfghren

und Konkurrentenklagen zurückgehen. .

Die Beteiligung eines Beurteilungsgremiums bei der Erstellung der dienstlichen Beurtei-

lungen wird das ohnehin schon viel zu lange dauernde Besetzungsverfahren nicht we"

sentfich verlängern. Wir gehen von höchstens 2 Monaten,aus. Ein Großteil dieser Zeit

wird dadurch kompensiert werden, dass es viel weniger Widerspruchs- und Konkurren-

tenstreitverfahren geben wird. , -

Dass auch der Bundesgesetzgeber der Entscheidung einer Rechtssache durch einen

Spruohkörper eine'größere Richtigkeitsgewähr beimisst, die bei'den Rechtssuchenden

die Akzeptanz der Entscheidung erhöht, zeigt sich in der Ausweitung der Spezia.lzustän-

digkeiten in § 348 ZPO, in denen die Rechtssachen grundsätzlich in 1. Instanz von der

Kammer entschieden werden. Dieser Gedanke der größeren RJchtigkeitsgewährundAk"

zeptanz .einer Entscheidung, an der mehrere Personen beteiligt sind, ist auf die Erstel-

iung von Beurteilungen übertragbar.. . • . ' .

Zudem wird jede .Kfau,sur in beiden juristischen Staatsexamina durch zwei Konrektoren

bewertet. Nur bei cHenstlichen. Beurteilungen, die mindestens dje Wichtigkeit einer Ex^-

mensklausur haben, wird weiterhin an der antiquierten Vorstellung festgehalten, dass

der Dienstvorgesetzte als Einzelner und Einziger dieselben erstellen müsse. .

Vorbild für die Einführung eines Beurteilungs<gremEums'ist Österreich mit den Regelun-

gen im dortigen Richter- und Sfaaatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG). Dort werden

die Beurteilungen von einem sogenannten Personalsenat, der bei jedem größeren Ge"

'rieht eingerichtet ist, erstellt (§ 53 Abs. 2 Satz 1 .RSfDG). Ein Personafsenat besteht aus

zwei Mitgliedern kraft Amtes (Präsident und. Vizepräsident) und -je. nach Größe des

Gerichts - drei oder fünf durch d|e Richterschaft gewählten Mitgliedern (§ .36 RStDQ).

Übertragen auf Deutschland heißt das; däss bei jedem Präsidiaigericht und jeder Staäts-

anwaltschaft ein Beurteilungsrat eingerichtet wird, der grundsätzlich .aus fünf von den

Richterinnen und Richtern bzw. Staatsanwältinnen.uncf.Staatsanwälten gewählten Mit-

gliedern besteht und der zu der von der/dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten 'erstellten

Beurteilung Stellung nimmt. , .

Wir fordern deshalb, als §§ 7a und 7b ThürRiStAG Regelungen zur Errichtung von Be-

urteilüngsräfen, deren Zusammensetzung und das Verfahren aufzunehmen. Als Wort-

laut schlagen wir vor: . '
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„§ 7a Errichtung und Zusammensetzung der Beurteilungsräte
(1) Bei jedem Präsidialgericht und jeder Staatsanwaltschaft wird ein Beurteiiungsrat ge-
bildet. Er besteht grundsätzlich aus fünf gewählten richterlichen bzw. staatsanwaitli- .
chen Mitgliedern. • '

Bei den Landgerichten b.esteht der Beurteilungsrat aus zwei Richtern des Landgerichts
und drei Richtern der Amtsgerichte im jeweiligen Bezirk.
In der Arbeitsgerichfsbarkeit und der So^ialgerichtsbarkeit besteht der Beurteilungsrat
jeweils aus zwei Richtern der Obergerichte sowie drei Richtern der nachgeordneten
Gerichte.
Abweichend von Satz 2 besteht der Beurteilungsrat bei Gerichten mit nicht mehr als 20
Plansteilen aus drei Richtern des jeweiligen Gerichtsbezirks.

(2) Wahlberechtigt sind sämtliche jeweils im Bezirk des Gerichts oder der Staafsanwalt-
schaft ernannten oder für die Dauer von mindestens sechs Monaten abgeordneten
bzw, mit Dienstleistungsauftrag versehenen Richter bzw. Staatsanwälte. Wählbar sind
alle mindestens seit fünf Jahren auf Lebenszeit im jeweiligen Bezirk. ernannte Richter
bzw. StaatsanwäEte, mit Ausnahme der Behördenleiter und deren Stellvertreter. , .

§ 7b Vorfahren , .
(1) Der Präsident bzw. Leiter der Staatsanwaltschaft leitet dem BeurteiJungsrat den
Entwurf einer Beurteilung m.it Gelegenheit zur Stellungnahme zu. Widerspricht der Be-
urteilu.ngsrat nicht binnen einer Frist von zwei Wochen nach Zugang in Textform, gilt
die Beurteilung als gebilfigt. ' . . . • .

Soweit der Beurteilungsrat innerhalb der Frist nach Satz 2 aufgrund mehrheitlicher Be-
schlussfassung Einwendungen vorbringt, findet binnen Monatsfrist ein Gespräch zwl"
sehen dem Beürteiler und dem Beurteilungsrat mit dem Ziel der Einigung statt. Der Be-
urteiier hat dem Beurteilungsrat auf dessen Anforderung sämtliche Beurtellungsgrund-
lagen mitzuteilen bzw. zur Verfügung zu stellen. Wird eine Einigung nicht erzielt oder
findet ein.Einigungsgespräch nicht statt, erstellt der Präsident bzw. Leiter der Stgatsan-
waltschaft die Beurteilung. Der Beurteilungsrat kann dazu eine schriftliche .S.teHung-
nähme abgegeben, die Bestandteil der Akte.wird. . .

(2) Die Tätigkeit im Beurteilungsrat gilt als Tätigkeit in der Gerichtsven/vaifung im Sinne
von § 4 Abs. 2 Nr: 1 Deutsches Richtergesetz. Satz 1 gilt für Sfaatsanwälte entspre-
chend. Die Sitzungen des Beurteilungsrates sind nicht öffentlich und unterliegen dem
Beratungsgeheimnis. . : , . , .

.(3) Ein Mitglied des Beurteilungsrates ist im Falle eigener. Beurteilung von der Beratung
ausgeschiossen. An seine Stelle, tritt der nach dem Wahlergebnis an nächster Steile .
aufrückende Richter bzw. Staatsanwalt im betreffenden Bezirk (§ 1 Abs. 1 Satz 3 und
4)." ^ . , . .

Die vorgeschlagenen Regelungen halfen, einer verfassungsrechtlichen Prüfung in jeder

Hinsicht stand. • . . •
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Wir vertreten die feste Überzeugung, dass diese gesetzlichen Änderungen die längst

überfällige Hinwendung zu einer modernen Gerichtsverfassung im 21. Jahrhundert dar-

stellen und insbesondere für eine bereits programmatisch der Mitbestimmung verpflich-

teten rot-rot-grünen Lancfesregierung Ansporn und Seibstverständlichkeit sein sollten! •

Abschließend beantragt der Thüringer Richterbund, diese Stellungnahme im Falle der

nicht beabsichtigten Umsetzung gemäß § 2 Abs. 2 ThürRiStAG E.V.m. § 95 Abs. 4

ThürBG dem Landtag zuzuleiten. • :

Mit freundlichen Grüßen
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Fonnblatfc zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteHigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach ' dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut teserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesptzerttwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Geselzentwurfs)?

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung de's ThürRjStAG

1.

2.

Haben Sie sich afs Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer
Vereinigung natürlicher R^rsonen.oder Saqhen (z. B. Verein, GmbH, AG) eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffenttiöhen Reehts, Sttftyng d@s
öffentfichen RöG.hts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürB.eteiiäok.G; :Hinweis; Wenn- nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Eingetragener Verein

Thüringer Landessoziaigericht

Rudoifstraße

Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, A h. ,gls Privatp.ers.Qn?
(§ 5 Abs-1 N.r 1, 2 ThürBeteilcfokG)

Name Vorname

D Geschäfts" oder DEenstadresse D Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind hur erforderiich) wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWoiinadresse
i/i/ird in keinem Fal! veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

ö.

7.

Was ist d@r Schwerprtt Ihrer inhaEtlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThüTBefejiälökG)

interessenvertretung der Sozialrichter Thüringens
i

Haben Sie in ihrem schrJftliGhen Beitrag die entworfenen .Regöfufigen insgesSäint eher

K befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen! •

:§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Zustimmung

A/urden Sie von der Landesregierung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum
Sesetzgebungsvorhaben einzureichen?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

K ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} a nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weEchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E-Mail

3 per Brief

•laben Sie sich ai? Anwaltskahzlei im Auftrag eiries Auftragg^ers mitschriftHchen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürSetelldokG)

3 ja D nein (weiter mit Frage 7)

ftfenn Sie die Frage G bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber'

ifi.mmeh Sie eiinor Vero.ffertEIEühung ihres SGhri.ftlrGhen Beitrages in äer
ieteiiigtentransparenzdokumentationzu?
§. 5 Abs. 1 Satz 2 ThörBetOildöKG)

^ ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum
Nordhausen, 26.11.2021 /

Uhtersclin

 ~

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Verband der Sozialrichterinnen und Sozialrichter Thüringens

Nur per Email Nordhausen, 9.11.2021

Freistaat Thiiringcn

Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Werner-Seelenbinder-Str. 5

99096 Erftirt

Änderung des Thüringer Richter- und Staatsamvältcgcsetzes

Gesetzenlwurf

Der Verband der Sozialrichterinnen und Sozialrichler Thüringens hat keine Einwände gegen

die Rrgänzung der Regelung in § 7 Abs. l ThürRiStaG. Sie dient der Umsetzung

höchstrichlerlicher Vorgaben zur nonnalivcn Grundlage des Bcurteiiungswesens.

An dem Erfordernis der Evaluierung wird gleichwohl festgehalten.

In Vertretung

Direkforin des SG Nordhausen

Mitglied des Vorstands

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatl zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IVIindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteildokG in der BeteifigtentransparenzdokumentatEon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des ThürRiStAG

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ats Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThÜrBeteiidokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Vereins der Thüringer Verwaltungsrichter und
Verwaitungsrichterinnen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Jenaer Str. 2a

99423 Weimar

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

A/irct in Keinem Fa)! veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

Vorschlag einer Ergänzung des Gesetzentwurfs

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. a befürwortet,
D abgelehnt,
X ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Zur Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit ist die vorgeschlagene Ergänzung erforderlich

5.

Wurden Sie von der Landesregierung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum
Gesetzgebungsvorhaben einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteiidokG)

X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Maal

a per Brief

16.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der

Beteiiigtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Weimar, 26.11.21

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Verein der Thüringer Verwaltungsrichter
und Verwaltungsrichterinnen e.V

Thüringer Verwaltungsrichterverein
c/o VG Weimar • Jenaer Sir. 2 a • 99425 Weimar

Ministerium für Migration, Justiz und
Verbrauch ers chutz
Werner-Seelenbinder-Str. 5

99096 Erfurt

- nur per IVIail -

Vorsitzender:

Verwaltungsger'icht Weimar
Jenaer Straße 2 a

99425 Weimar

15.November2021

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die
Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte im Landesdienst

Sehr geehrter Herr 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung
gemäß §§ 2 Abs. 2 ThürRiStAG, 95 ThürBG.

1

2.

Die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Änderung beschränkt sich auf die Um-
setzung der Mindestanforderungen, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem
Urteil vom 7. Juli 2021 (2 C 2/21. dort Juris- Rdnr. 34) für die gesetzliche Grund-
läge zu einer Beurteilungsverordnung der Beamtinnen und Beamten erforderlich
hält. Die gewählte Formulierung folgt ersichtlich § 49 Abs. 2 Satz 2 ThürLaufbG.

Für den hier vorliegenden Fall einer gesetzlichen Grundlage für eine Beurtei-
iungsverordnung der Richterinnen und Richter - zu der eine Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts noch nicht vorliegt - bedarf es allerdings einer weite-
ren Regelung im Thüringer Richter" und Staatsanwältegesetz. Der Gesetzentwurf
ist deshalb zu ergänzen, indem in § 7 Abs. 1 ThürRiStAG folgender weiterer Satz
eingefügt wird:

„Zuständig für die Erstellung der Regelbeurteilung ist der unmittelbare Dienst-
vorgesetzte,"

2.1. Das Bundesverwaltungsgericht führt in dem genannten Urteil weiter aus (a.a.o.,
Juris-Rdnr. 35), dass der Gesetzgeber nicht gehindert ist, im Gesetz unmittelbar
mehr zu regeln als die beiden wesentlichen Aspekte, also das Beurteilungssys"
tem und die Vorgabe der Bildung des Gesamturteils. Hierzu verweist das Gericht
auf die vorbildlichen Regelungen in Art. 54 ff. Landeslaufbahngesetz Bayern (so
bereits Beschluss vom 21. Dezember 2020, 2 B 63/20, Juris-Rdnr. 23). Das Lan-
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deslaufbahngesefz enthält in Art. 60 BayLlbG auch eine Regelung zur Zustän-
digkeit für die Beurteilung.

Eine solche weitere Regelung zurZuständigkeit mag im Bereich der Beamtinnen
und Beamten nicht zwingend erforderiich sein. Für den Bereich der Richterinnen
und Richter gilt wegen des Grundsatzes der Gewaltenteilung und zur Wahrung
der richterlichen Unabhängigkeit etwas anderes.

2.2. Es ist unstreitig, dass die Kompetenz zur Erstellung einer richterlichen Beurtei-
iung Teil der Dienstaufsicht ist, die für die Verwaltungsgerichtsbarkeit bundesge-
setzlich in § 38 VwGO geregelt ist. Dort ist festgelegt, dass die Dienstaufsicht
dem richterlichen Dienstvorgesetzten vorbehalten ist. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass eine Beurteilung der richterlichen Tätigkeit ausschiießiich in den Hän-
den einer anderen Richterin odereines anderen Richters liegt. Die Unabhängig-
keitsgarantie steht dem Ob einer Beurteilung nicht entgegen. Aber ebenso wie
der Ausübung der grundsätzlich zulässigen Dienstaufsicht über Richterinnen und
Richter Grenzen durch die Unabhängigkeitsgarantie gesetzt sind, kann auch in
der konkreten Ausgestaltung des Beurteilungsverfahrens ein Unabhängigkeits-
verstoß liegen.

§ 38 VwGO trägt ausdrücklich dem Umstand Rechnung, dass dienstliche Beur-
teilungen von Richterinnen und Richtern immer in ein Spannungsverhältnis zur
richterlichen Unabhängigkeit treten und diese latent bedrohen, was gerade auch
in der Bestimmung des § 7 Abs. 1 Satz 2 ThürRiStAG zum Ausdruck gebracht
wird. Bei der oder dem richterlichen Dienstvorgesetzten der Richterin oder des
Richters bietet die mit der Rechtsstellung verbundene dienstrechtliche Verant"
wortlichkeit die Gewähr, dass das angesprochene Risiko der Kollision mit der
richterlichen Unabhängigkeit in vertretbarem Rahmen gehalten werden kann.

Eine Beurteilung richterlicher Tätigkeit durch einen richterlichen Beurteiler ist
deshalb durch die genannte gesetzliche Regelung ausdrücklich sicherzustellen.

2.3.Wie Ihnen bekannt ist, wird die hier vertretene Position auch von dem Landes-
richter- und Staatsanwaltsrat, allen Verbänden der Thüringer Richterinnen und
Richtern und allen Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte geteilt.

Abschließend beantragen wir, unsere Stellungnahme dem Thüringer Landtag zuzu-
leiten (§§ 2 Abs. 2 ThürRiSW3, 95 Abs. 4 ThürBG).

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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